
Lösung: Die Entwicklung der Menschenrechte

 Längsschnitt: Die Menschenrechte und ihre Entwicklung (Schulbuch S. 156 ff.)

Erkläre die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechten und vervollständige die Tabelle. Stütze dich dabei auf die Informationen 
aus Kapitel 11 „Ohne Menschenrechte keine Demokratie“ sowie aus dem Längsschnitt „Die Menschenrechte und ihre Entwicklung“ 
und aus dem Kapitel „Basiswissen: Politische und soziale Welten nach 1945“.

Menschenrechte Grundrechte Bürgerrechte
Definition angeboren, unantastbar, unver-

äußerlich 
Sie wurzeln in der 
Menschenwürde.

Menschenrechte, die in der Ver-
fassung eines Staates garantiert 
werden

Sie sind an eine Staatszugehörig-
keit gebunden und werden von 
der Verfassung garantiert.

Beispiele Leben, körperliche Unversehrtheit 
Gleichheit vor dem Gesetz 
Meinungs- und Glaubensfreiheit 
Schutz vor willkürlicher Verhaftung, Folter und Sklaverei und Diskri-
minierung aufgrund von ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit oder 
aufgrund des Geschlechtes

Wahlrecht

England, Amerika und Frankreich waren die ersten Länder, die in ihren Verfassungen diese Freiheiten verankerten. Wann und im
Zuge welcher Ereignisse kam es dazu?

England Frankreich Amerika
Datierung 1689 1789 1791

Ereignis Bill of Rights Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte

Verfassung der Vereinigten 
Staaten

Was war los? Diese Erklärung regelt die Rechte 
des britischen Parlaments gegen-
über der königlichen Macht („Got-
tesgnadentum“?) und beendete 
so jahrzehntelange Auseinander-
setzungen. Der König steht nun 
nicht mehr über dem Gesetz.

Diese erste Menschenrechts-
deklaration in Europa wurde im 
Sinne der Aufklärung von der 
französischen Nationalversamm-
lung veröffentlicht und sollte 
Demokratie und Freiheit bringen. 
In der Französischen Revolution 
versuchte man (blutig) diese Ideen 
umzusetzen.

Die ersten 10 Zusatzartikel der 
Verfassung, die „Bill of Rights“ 
garantieren den Menschen (auf 
der Basis der Aufklärung) unver-
äußerliche Grundrechte, wie z.B. 
Religions-, Meinungs- und Presse-
freiheit, Schutz von Personen und 
Eigentum, rasche und öffentliche 
Prozessführung und Schutz vor 
grausamen und ungewöhnlichen 
Strafen.

Weitere Aspekte
Entwicklung

1215 Magna Carta Libertatum 
– Auf ihr beruht das englische 
Verfassungsrecht.

Der französische General Mar-
quis de Lafayette hatte nach der 
Unabhängigkeitserklärung der 13 
britischen Kolonien in Amerika im 
Unabhängigkeitskrieg auf Seiten 
der Kolonisten gekämpft und dort 
in der Bill of Rights von  
Virginia Ideen kennen gelernt, die 
er als Mitglied der französischen 
Generalstände in die Nationalver-
sammlung einbrachte.

Die Amerikanische Unabhängig-
keitserklärung vom 4. Juli 1776 
erwähnt in ihrer Präambel unver-
äußerliche Menschenrechte auf 
der Basis des Naturrechts.
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Definiere die vier verschiedenen Rechtssysteme, so wie sie Thomas von Aquin unterscheidet:

Ewiges Recht Naturrecht Positives Recht Göttliches Recht
Es entspricht der Vernunft im 
Geiste, die das Weltall lenkt.

Vernunft und Gewissen lassen 
den Menschen am Ewigen 
Recht teilhaben.

Vom Menschen eingeführ-tes 
Recht, das das Zusam-menle-
ben regeln soll. Es darf dem 
Naturrecht nicht widersprechen.

Es wurde von Gott für die Men-
schen eingerichtet (z.B.: Die 10 
Gebote).
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